GERUSTE MADE IN
PLETTENBERG

UNI 70 DUO

LULASSUNGSBESCHEID NR. Z-8.1-303




Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle
Besc he i d fiir Bauprodukte und Bauarten

Datum: Geschaftszeichen:

uber die Verlangerung der Geltungsdauer der 16.02.2026 137.1-1.8.1-67/26

allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 24. Februar 2020

Nummer: Geltungsdauer
Z-8.1-303 vom: 2. Marz 2026
bis: 2. Mérz 2027

Antragsteller:

MJ Geriist GmbH
ZiegelstralRe 68
58840 Plettenberg

Gegenstand des Bescheides:
Geriistsystem "UNI 70 DUO"

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-8.1-303 vom
24. Februar 2020, geandert und erganzt durch Bescheide vom 2. Februar 2022 und vom
4. Februar 2025.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Andreas Schult Beglaubigt
Referatsleiter Gilow-Schiller

DIBt | KolonnenstraRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle
Besc he i d fiir Bauprodukte und Bauarten

Datum: Geschaftszeichen:

iiber die Anderung, Ergéinzung und 04.02.2025 137.1-1.8.1-62/24

Verlangerung der Geltungsdauer der
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 24. Februar 2020

Nummer: Geltungsdauer
Z-8.1-303 vom: 1. Marz 2025
bis: 1. Marz 2026

Antragsteller:

MJ Geriist GmbH
ZiegelstralRe 68
58840 Plettenberg

Gegenstand des Bescheides:
Geriistsystem "UNI 70 DUO"

Dieser Bescheid andert und erganzt die allgemeine Bauartgenehmigung und verlangert die
Geltungsdauer der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-8.1-303 vom 24. Februar 2020, geandert
durch Bescheid vom 2. Februar 2022.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt | KolonnenstraRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Bescheid iiber die Anderung, Ergéinzung und Deutsches

Verldngerung der Geltungsdauer der Insti:gt
allgemeinen Bauartgenehmigung Bautechnlijlz

Nr. Z-8.1-303

Seite 2 von 2 | 4. Februar 2025

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt gedndert und

erganzt:

a) Abschnitt 2.1.1 wird wie folgt ergéanzt:

Die Geriste sind ingenieurmafig zu planen. Es sind priifbare Berechnungen entsprechend
des Technischen Regelwerks und der Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

b) Abschnitt 2.2.2.7 wird durch folgende Fassung ersetzt:

2227

Geriistspindeln

Die Ersatzquerschnittswerte fir die Spannungs- bzw. Interaktionsnachweise und
Verformungsberechnungen der Geriistspindeln nach DIN 4425:2024-02 sind fir die
Gerustspindeln nach Anlage A, Seiten 8 und 9 wie folgt anzunehmen:

A= Ag = 3,09 cm?
/ = 3,60 cm?
Wey = 242 cm?
Wy = 1,25-242 = 3,03 cm’®

Beim Nachweis der Tragfahigkeit der Gerlstspindeln darf die Cosinus-Interaktion nach
DIN 4425:2024-02, Abschnitt 7.1 verwendet werden.

c) Abschnitt 3.1 wird durch folgende Fassung ersetzt:

3.1 Allgemeines
Die Nutzung der GerUste ist nicht Gegenstand dieses Bescheids.
Unbeschédigte Bauteile diirfen wiederholt verwendet werden. Vor jeder Verwendung sind die
Bauteile optisch auf Beschadigungen z. B. durch mechanische Einwirklungen oder durch
Korrosion zu Uberprifen.
Alle Bauteile sind entsprechend des Produkthandbuchs des Herstellers zu warten und zu
Uberprifen.

Andreas Schult Beglaubigt

Referatsleiter Gilow-Schiller

2006937.25 1.8.1-62/24



Bescheid

uber die Verlangerung der Geltungsdauer der
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 24. Februar 2020

Nummer:

Z-8.1-303

Antragsteller:

MJ Geriist GmbH
ZiegelstralRe 68
58840 Plettenberg

Gegenstand des Bescheides:
Geriistsystem "UNI 70 DUO"

Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle
fiir Bauprodukte und Bauarten

Datum: Geschaftszeichen:

01.02.2024 137.1-1.8.1-57/23

Geltungsdauer
vom: 28. Februar 2024

bis: 28. Februar 2025

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-8.1-303 vom
24. Februar 2020, geandert durch Bescheid vom 2. Februar 2022.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Andreas Schult
Referatsleiter

Beglaubigt
Gilow-Schiller

DIBt | KolonnenstraRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Uber die Verlangerung der Geltungsdauer der 01.02.2023 137.1-1.8.1-53/22

allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 24. Februar 2020

Z-8.1-303 27. Februar 2023
27. Februar 2024

MJ Gerlist GmbH
ZiegelstralRe 68
58840 Plettenberg

Gerlstsystem "UNI 70 DUO"

Dieser Bescheid verléangert die Geltungsdauer der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-8.1-303
vom 24. Februar 2020, geandert durch Bescheid vom 2. Februar 2022.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Andreas Schult Beglaubigt
Referatsleiter Dr.-Ing. Gilow-Schiller



iiber die Anderung und Verliangerung der 02.02.2022 137.1-1.8.1-53/21

Geltungsdauer der
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 24. Februar 2020

Z-8.1-303 26. Februar 2022
26. Februar 2023

MJ Geriist GmbH
Ziegelstrale 68
58840 Plettenberg

Geriistsystem "UNI 70 DUO"

Dieser Bescheid andert die allgemeine Bauartgenehmigung und verlangert die Geltungsdauer der
allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-8.1-303 vom 24. Februar 2020.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



Bescheid iiber die Anderung und Verlidngerung der
Geltungsdauer der allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-303

Seite 2 von 2 | 2. Februar 2022

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-8.1-303 werden durch
folgende Fassung ersetzt:

1

Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich ergénzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

Andreas Schult Beglaubigt
Referatsleiter Gilow-Schiller

7826.22

1.8.1-53/121



liber die Verldngerung der Geltungsdauer der 08.02.2021 137.1-1.8.1-81/21
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 24. Februar 2020

Z-8.1-303 25, Februar 2021
25. Februar 2022

MJ Geriist GmbH
Ziegelstrale 68
58840 Plettenberg

Geriistsystem "UNI 70 DUO"

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-8.1-303
vom 24. Februar 2020.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Andreas Schult Beglaubigt
Referatsleiter Gilow-Schiller






















































































































































Mj_GERUST GERUSTE MADE IN

Geriistsysteme PLETTENBERG

UNI-CONNECT UNI UNITOP comsl OPTIMA ZUBEHOR

Fassadengeriist Fassadengeriist Fassadengeriist Modulgeriist Gelandersystem Systemrei

MJ-Geriist GmbH Hotline +49 2391 8105 350

Tiegelstrae 68 Fax +49/1391 8105 375
Mol o

58840 Plettenberg EMail  info@mj-geruest.de

© MJ-Geriist GmbH | Anderungen und Irrtiimer vorbehalten Deutschland www.mj-geruest.de



	MJ-Gerüst GmbH_Zulassung UNI 70 DUO_bis 24.02.2021 - Inhalt
	Zulassung_UNI 70 DUO_Z-8.1-303_bis 24.02.2021-Scan_2
	Zulassung_UNI 70 DUO_Z-8.1-303_bis 24.02.2021-Scan_6




